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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Nach mehrjährigem Streit zwischen der öffentlich-rechtlichen Institution und privaten
Anbietern legte der Bundesrat im Mai eine Revision der Konzession der SRG SSR vor,
welche eine Erweiterung des Online-Angebots des Schweizer Radios und Fernsehens
ermöglicht. Nachdem der Bundesrat der SRG bereits im Vorjahr die Online-Werbung
untersagt hatte, beschränkte sich die Anpassung der Konzession auf die Bestimmungen
zu den Online-Inhalten der SRG. Diese sollen in erster Linie von audiovisuellen
Beiträgen geprägt sein. Die inhaltlichen Vorgaben für einen Beitrag, der mit einer im
Schweizer Radio oder Fernsehen ausgestrahlten Sendung in Bezug steht, wurden durch
die Konzessionsänderung gelockert. Neu ermöglicht wird der SRG die Publikation von
Online-Inhalten ohne Sendungsbezug, jedoch dürfen solche Beiträge nicht mehr als
einen Viertel der im Web publizierten Inhalte betragen. Für Berichterstattungen in den
Rubriken News, Sport und Lokales/Regionales, die keinen Sendungsbezug aufweisen,
gilt darüber hinaus eine Umfangbeschränkung von maximal 1000 Zeichen. Weiter erhält
die SRG das Recht, bedeutende politische, wirtschaftliche, kulturelle und sportliche
Ereignisse von überregionalem Interesse ohne gleichzeitige Fernsehausstrahlung und
ohne vorgängige Bewilligung im Internet live zu übertragen. Diese Anpassung erfolgte in
Erfüllung der im Vorjahr überwiesenen Motion Allemann (sp, BE). Die Änderungen traten
Anfang Juni in Kraft. Der Verband Schweizer Medien gab bekannt, mit diesem
Kompromiss leben zu können, hatte er doch im Vorfeld einen minimalen Grenzwert von
80% für die Publikation von Texten mit Sendebezug sowie eine Maximallänge von 800
Zeichen für Inhalte ohne Sendebezug gefordert. Gleichwohl monierten die Verleger,
dass die SRG neben wirtschaftlichen und politischen Themen auch Sport- und
Kulturanlässe im Internet live übertragen darf. Dies führe zur Konkurrenzierung privater
Anbieter. An den neuen Möglichkeiten der Live-Übertragung störte sich ebenfalls der
Verband der Regionalfernsehen (Telesuisse). Missbilligend äusserten sich zudem FDP,
SVP und der Schweizerische Gewerbeverband (SGV), die eine Debatte über den Service
public im Medienbereich forderten. 1
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Drei Monate nach der äusserst knapp verlorenen RTVG-Abstimmung präsentierte der
Schweizerische Gewerbeverband (SGV) seine Vision des zukünftigen Servie public, die
mit starken Einsparungen bei der SRG verbunden ist und welche von der Grundidee
ausgeht, dass die SRG nur noch Leistungen anbieten solle, welche von privaten Medien
nicht erbracht werden können. Zeitgleich gab die SRG bekannt, dass ihr Budget im
kommenden Jahr um CHF 40 Mio. tiefer ausfalle. Dies war hauptsächlich auf das im Mai
gefällte Bundesgerichtsurteil zurückzuführen, wonach die Empfangsgebühren nicht der
Mehrwertsteuer unterliegen dürfen, sowie in einem geringeren Umfang ebenfalls auf
den im Rahmen der Beratungen zum RTVG gefällten Entscheid zur leichten Erhöhung
der Gebührenanteile für die lokalen Radio- und Fernsehstationen. Auch im aktuellen
Jahr musste die SRG aufgrund abnehmender Werbeausgaben ihr Budget bereits um
CHF 20 Mio. kürzen. Als Konsequenz sah sich die SRG zum Abbau von rund 250 Stellen
gezwungen, wovon 102 Stellen beim SRF, 74 bei RTS und 49 bei RSI betroffen waren.
Weitere 20 Stellen sollen bei der Generaldirektion gestrichen werden. Auch wenn die
Abstriche hauptsächlich bei Verwaltung, Produktion und Informatik angedacht seien,
komme es gezwungenermassen auch zu Abstrichen bei den Programmen. Nach
Möglichkeit soll der Stellenabbau über natürliche Fluktuationen wie die
Frühpensionierung oder den Verzicht auf die Neubesetzung vakanter Stellen erfolgen.
Bevor die SRG ihren definitiven Entscheid fällte, hatten die Mitarbeitenden einen Monat
Zeit, um über eine Hotline der SRG alternative Sparvarianten einzureichen, so etwa
stärkere Abstriche bei den Programmen, tiefere Spesen oder eine Reduktion des
Beschäftigungsgrads. Bei der Gewerkschaft Schweizer Syndikat Medienschaffender
(SSM) gab man sich enttäuscht, dass die SRG trotz 400 deponierter Alternativvorschläge
auf ihrem Entscheid beharre. Die SRG rechtfertigte ihren Beschluss damit, dass
laufende Verträge die Umsetzung gewisser Vorschläge nicht möglich machten, einzelne
Vorschläge mit einem grossen Umsetzungsaufwand verbunden wären oder gar
Mehrkosten nach sich gezogen hätten. Ende Oktober 2015 ging die SRG auch auf die
stets lauter gewordenen Forderungen nach Kostentransparenz ein und wies den
finanziellen Aufwand für ihre deutschsprachigen Sendungen aus. 2
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1) Medienmitteilung BAKOM vom 1.5.13; LT, 29.1.13; NZZ und SGT, 2.5. und 3.5.13
2) Lib, NZZ, TA, 8.9.15; AZ, Lib, NZZ, TA, 7.10.15; NZZ, SGT, TA, 22.10.15; BaZ, NZZ, 18.11.15; NZZ, 20.11.15
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